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(54) HALTERAHMEN FÜR EINEN STECKVERBINDER

(57) Beschrieben und dargestellt ist ein Halterahmen
(1) für einen Steckverbinder zur Aufnahme mehrerer
Kontakteinsätze (2), mit zwei einander gegenüberliegen-
den Seitenteilen (3, 3’) und zwei ebenfalls einander ge-
genüberliegenden Stirnteilen (4, 4’)), wobei die beiden
Stirnteile (4, 4’)) senkrecht zu den Seitenteilen (3, 3’) an-
geordnet sind, wobei an den beiden Seitenteilen (3, 3’)
jeweils mindestens eine elastische Lasche (5, 5’) vorge-
sehen ist und wobei die Laschen (5, 5’) jeweils ein Rast-
mittel zur Fixierung eines Rastvorsprungs (6) eines in

den Halterahmen (1) eingesetzten Kontakteinsatzes (2)
aufweisen, wobei mindestens ein Stirnteil (4, 4’) zumin-
dest teilweise aus einem elektrisch leitenden Material be-
steht und einen PE-Anschluss aufweist.

Bei dem erfindungsgemäße Halterahmen ist der An-
schluss eines Schutzleiters dadurch besonders einfach
herstellbar, dass der PE-Anschluss eine schraubenlose
Anschlusseinrichtung (7) und einen metallischen An-
schlusskontakt (8, 9) aufweist, der mit der Anschlussein-
richtung (7) elektrisch leitend verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Halterahmen für ei-
nen Steckverbinder zur Aufnahme mehrerer Kontaktein-
sätze, mit zwei einander gegenüberliegenden Seitentei-
len und zwei ebenfalls einander gegenüberliegenden
Stirnteilen, wobei die beiden Stirnteile senkrecht zu den
Seitenteilen angeordnet sind, wobei an den beiden Sei-
tenteilen jeweils mindestens eine elastische Lasche vor-
gesehen ist und wobei die Laschen jeweils ein Rastmittel
zur Fixierung eines Rastvorsprungs eines in den Hal-
terahmen eingesetzten Kontakteinsatzes aufweisen,
wobei mindestens ein Stirnteil zumindest teilweise aus
einem elektrisch leitenden Material besteht und einen
PE-Anschluss aufweist.
[0002] Derartige Halterahmen dienen zur Aufnahme
mehrerer, in den Halterahmen einsetzbarer Kontaktein-
sätze, die aus einem Isolierkörper mit rechteckigem
Querschnitt bestehen, in dem unterschiedliche Kontakt-
elemente angeordnet sein können. Dadurch, dass die
Kontakteinsätze einzeln in den Halterahmen eingesetzt
werden können, besteht die Möglichkeit, einen Halterah-
men je nach Einsatzzweck mit unterschiedlichen Kon-
takteinsätzen zu bestücken. Der Halterahmen mit den
Kontakteinsätzen ist somit modulartig aufgebaut, so
dass die Kontakteinsätze auch als Kontakteinsatzmodu-
le oder Kontaktmodule bezeichnet werden. Der fertig be-
stückte Halterahmen, in dem die jeweiligen Kontaktein-
sätze eingesetzt sind, kann in ein Gehäuseteil eines
Steckverbinders eingesetzt und darin befestigt werden,
wobei der Steckerverbinder zur Befestigung mit einem
korrespondierenden Gegensteckverbinder dient.
[0003] Aus der Praxis sind verschiedene Arten von
Halterahmen bekannt, die ein modulares Einsetzen ein-
zelner Kontakteinsätze ermöglichen. So gibt es Halterah-
men, die aus zwei gelenkig miteinander verbundenen
Rahmenhälften bestehen, wobei die Kontakteinsätze im
geöffneten Zustand des Halterahmens in entsprechende
Ausnehmungen im Halterahmen eingesetzt und im ge-
schlossenen Zustand des Halterahmens formschlüssig
in ihrer Position gehalten werden. Daneben gibt es Hal-
terahmen, die einen festen Grundrahmen aufweisen, in
den die einzelnen Kontakteinsätze in einem ersten
Schritt ebenfalls in entsprechende Ausnehmungen ein-
gesetzt werden. Zur Halterung und Befestigung der Kon-
takteinsätze in dem Grundrahmen wird in einem zweiten
Schritt ein Befestigungsbügel am Grundrahmen fixiert.
Der Befestigungsbügel übergreift dabei Vorsprünge, die
an den Stirnseiten der Kontakteinsätze ausgebildet sind
und in entsprechende Ausnehmungen am oberen Rand
des Grundrahmens eingreifen.
[0004] Aus der EP 1 801 927 B1 ist ein Halterahmen
für einen Steckverbinder bekannt, der einteilig ausgebil-
det ist und aus einem Kunststoffmaterial besteht. Zur Be-
festigung der in den Halterahmen einzusetzenden Kon-
takteinsätze weisen die beiden einander gegenüberlie-
genden Seitenwände des Halterahmens mehrere durch
Schlitze getrennte elastische Wandsegmente auf, in de-

nen jeweils eine fensterartige Öffnung ausgebildet ist.
Dadurch kann ein Kontakteinsatz mit seinen an den Stirn-
seiten ausgebildeten Rastvorsprüngen zwischen zwei
einander gegenüberliegenden Wandsegmenten einge-
schoben werden, bis die beiden Rastvorsprünge in die
einander gegenüberliegenden fensterartigen Öffnungen
einrasten. Nachteilig ist dabei jedoch, dass der Halterah-
men vollständig aus Kunststoff besteht, so dass er nicht
zur Schutzerdung geeignet ist, wenn der Halterahmen in
ein metallisches Steckverbindergehäuse eingebaut wird.
[0005] Die DE 10 2015 103 563 A1 offenbart einen
Halterahmen aus einem elektrisch leitfähigen Material,
der aus einem starren, rechteckigen Grundrahmen mit
zwei Seitenteilen und zwei Stirnteilen besteht, wobei am
oberen Rand der Seitenteile nach oben offene Ausneh-
mungen ausgebildet sind, die seitlich von Stegen be-
grenzt sind, die sich parallel zur Einführrichtung eines
Kontakteinsatzes erstrecken. An den beiden Seitenteilen
sind mehrere durch Schlitze voneinander getrennte fe-
derelastische Laschen befestigt, wozu die unteren Ab-
schnitte der Schlitze um 180° um den unteren Rand der
entsprechenden Seitenwand des Grundrahmens umge-
bogen sind. Zusätzlich weisen die Laschen in ihrem um-
gebogenen Abschnitt jeweils eine Haltezunge auf, die in
eine korrespondierende Halteöffnung im Seitenteil ein-
greift.
[0006] In den Laschen ist jeweils eine Aussparung aus-
gebildet, wobei die Laschen derart an den Seitenteilen
angeordnet sind, dass die Aussparungen in den Laschen
und die Ausnehmungen in den Seitenteilen zueinander
ausgerichtet sind. Der obere Rand der Aussparungen
wird jeweils von einem Bügelabschnitt begrenzt, an dem
eine nach innen ragende Rastnase ausgebildet ist. Die
Rastnase ragt dabei in die jeweilige Ausnehmung eines
Seitenteils hinein, so dass der Rastvorsprung eines in
den Halterahmens eingesetzten Kontakteinsatzes von
der an der Lasche ausgebildeten Rastnase übergriffen
wird. Der untere Rand des Rastvorsprungs liegt dabei
auf dem unteren Rand der Ausnehmung des Seitenteils
auf, während die seitlichen Ränder des Rastvorsprungs
von den die Ausnehmung seitlich begrenzenden Stegen
gehalten werden.
[0007] Die Laschen bestehen vorzugsweise aus ei-
nem federelastischen Blech, so dass die Laschen ent-
sprechende federelastische Eigenschaften aufweisen,
die ein Einführen der Kontakteinsätze zwischen zwei ein-
ander gegenüberliegenden Laschen ermöglichen, bis
die an den Kontakteinsätzen ausgebildeten Rastvor-
sprünge von den an den Laschen ausgebildeten, nach
innen ragenden Rastnase übergriffen und dadurch im
Halterahmen fixiert werden.
[0008] Die Stirnteile, die aus einem elektrisch leiten-
den Material, insbesondere aus Blech bestehen, weisen
jeweils einen Flanschabschnitt auf, an dem ein PE-An-
schluss ausgebildet ist. Der PE-Anschluss weist einen
Schraubanschluss auf, so dass ein Schutzleiter mit Hilfe
des Schraubanschlusses elektrisch mit dem Anschluss-
kontakt des PE-Anschlusses verbunden werden kann.
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[0009] Ein derart ausgebildeter Halterahmen ermög-
licht eine einfache und gleichwohl sichere Befestigung
der Kontakteinsätze in dem Halterahmen, wobei auch
ein Auswechseln einzelner Kontakteinsätze problemlos
möglich ist. Allerdings ist die Montage etwas aufwändig,
insbesondere wenn ein Schutzleiter bei beengten Platz-
verhältnissen angeschlossen werden soll.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen Halterahmen zur Verfügung zu
stellen, der möglichst einfach herstellbar ist und eine
möglichst einfache Montage ermöglicht.
[0011] Diese Aufgabe ist bei dem eingangs beschrie-
benen Halterahmen mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 dadurch gelöst, dass der PE-Anschluss eine
schraubenlose Anschlusseinrichtung und einen metalli-
schen Anschlusskontakt aufweist, der mit der Anschlus-
seinrichtung elektrisch leitend verbunden ist. Dadurch,
dass bei dem erfindungsgemäßen Halterahmen der min-
destens eine PE-Anschluss keinen Schraubanschluss,
sondern eine schraubenlose Anschlusseinrichtung auf-
weist, ist der Aufwand beim Anschließen eines Schutz-
leiters verringert. Damit vereinfacht sich auch die Mon-
tage des Halterahmens, was mit einer Verkürzung der
Bestückungszeiten der einzelnen Halterahmen verbun-
den ist. Als schraubenlose Anschlusseinrichtung kann
beispielsweise ein Schneidanschluss vorgesehen sein,
bei dem das Ende eines isolierten Leiters zwischen zwei
einander gegenüberliegenden Schneiden eines metalli-
schen Anschlusselements eingeschoben werden.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Halterahmens ist die schraubenlo-
se Anschlusseinrichtung als Federkraftklemmanschluss
ausgebildet, der eine Klemmfeder und ein Kontaktstück
aufweist. Als Klemmfeder kann eine schlaufenförmige
Zugfeder verwendet werden, mit deren Hilfe ein in einer
Öffnung im Klemmschenkel der Zugfeder angeordneter
Leiter gegen ein Stromschienenstück geklemmt wird.
Vorzugsweise wird als Klemmfeder jedoch eine Schen-
kelfeder verwendet, die einen Klemmschenkel und einen
Halteschenkel aufweist, die über einen Federbogen mit-
einander verbunden sind. Der Klemmschenkel der
Klemmfeder bildet dabei mit dem Kontaktstück eine
Klemmstelle für den anzuschließenden Schutzleiter, in-
dem das abisolierte Ende des Schutzleiters von dem
Klemmschenkel gegen das Kontaktstück gedrückt wird,
das elektrisch leitend mit dem Anschlusskontakt verbun-
den ist.
[0013] Der Vorteil eines Federkraftklemmanschlusses
mit einer Schenkelfeder als Klemmfeder besteht darin,
dass zum Anschließen eines starren Leiters kein zusätz-
licher Montageschritt erforderlich ist. Das Ende eines
starren Leiters kann einfach in die Klemmstelle einge-
steckt werden, da der Klemmschenkel vom Ende des
starren Leiters beim Einstecken ausgelenkt wird. Ist der
anzuschließende Schutzleiter in die Klemmstelle einge-
steckt, so wird er durch das schräg zur Einsteckrichtung
des Leiters verlaufende Ende des Klemmschenkels si-
cher gehalten, so dass ein unbeabsichtigtes Herauszie-

hen des Leiters aus der Klemmstelle verhindert wird.
[0014] Die Ausbildung des PE-Anschlusses als Feder-
kraftklemmanschluss kann dadurch besonders einfach
realisiert werden, dass das Kontaktstück, gegen das der
anzuschließende Leiter vom Klemmschenkel der
Klemmfeder gedrückt wird, einstückig mit dem Stirnteil
ausgebildet ist. Besteht das Stirnteil beispielsweise aus
Blech, insbesondere aus einem Stahlblech oder einem
Blech aus einem Kupferwerkstoff, so kann das Kontakt-
stück einfach aus dem Stirnteil freigestanzt und abgebo-
gen werden. Ist das Stirnteil dagegen als Druckgussteil
ausgebildet, insbesondere als Zink-Druckgussteil oder
als Aluminium-Druckgussteil, so wird das Kontaktstück
vorzugsweise direkt im Druckgussprozess an dem Stirn-
teil angeformt.
[0015] Um eine ungewollte Berührung des PE-An-
schlusses zu vermeiden, ist zumindest an dem Stirnteil,
das einen PE-Anschluss aufweist, ein Gehäuseteil an-
geordnet. Das Gehäuseteil kann dabei an dem Stirnteil
vorzugsweise durch entsprechende Rastelemente be-
festigt sein. Das Gehäuseteil, das aus einem isolieren-
den Material besteht, weist eine Leitereinführungsöff-
nung zum Einführen des anzuschließenden Schutzlei-
ters und darüber hinaus vorzugsweise noch eine Betäti-
gungsöffnung zum Öffnen der Klemmstelle auf. Wie zu-
vor ausgeführt worden ist, wird ein Schutzleiter durch
den Klemmschenkel nicht nur gegen das Kontaktstück
gedrückt, wodurch eine elektrisch leitende Verbindung
zwischen dem freien Ende des Schutzleiters und dem
Kontaktstück hergestellt wird, sondern der Schutzleiter
wird durch das freie Ende des Klemmschenkels auch
gegen ein ungewolltes Herausziehen aus der Klemm-
stelle gehindert. Um einen angeschlossenen Leiter ge-
wollt aus der Klemmstelle bzw. dem Federkraftklemm-
anschluss zu lösen, muss der Klemmschenkel der
Klemmfeder entgegen seiner Federkraft ausgelenkt wer-
den. Hierzu kann ein entsprechendes Betätigungswerk-
zeug, beispielsweise das Ende eines Schraubendrehers,
durch die Betätigungsöffnung in das Gehäuseteil einge-
steckt werden, wobei die Betätigungsöffnung derart zur
Klemmfeder angeordnet ist, dass der Klemmschenkel
beim Einstecken des Betätigungswerkzeugs entgegen
seiner Federkraft ausgelenkt und damit von dem ange-
schlossenen Leiter abgehoben wird.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
zum Öffnen der Klemmstelle ein Betätigungselement in
der Betätigungsöffnung angeordnet, das aus einer ers-
ten Position, in der die Klemmstelle geschlossen ist, in
eine zweite Position, in der die Klemmstelle geöffnet ist,
verbringbar ist. In der zweiten Position des Betätigungs-
elements ist dabei der Klemmschenkel der Klemmfeder
durch das Betätigungselement entgegen seiner Feder-
kraft ausgelenkt. Bei dem Betätigungselement kann es
sich beispielsweise um einen schwenkbar gelagerten
Betätigungshebel oder um einen verschiebbar in der Be-
tätigungsöffnung angeordneten Betätigungsdrücker
handeln. Durch die Anordnung eines entsprechenden
Betätigungselements in der Betätigungsöffnung kann si-
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chergestellt werden, dass die Klemmfeder beim Öffnen
der Klemmstelle, d.h. beim Auslenken des Klemmschen-
kels nicht beschädigt wird, beispielsweise durch die Ver-
wendung eines ungeeigneten Betätigungswerkzeugs.
[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Halterahmens ist an dem
Stirnteil, das einen PE-Anschluss aufweist, nicht nur das
Kontaktstück für die Klemmstelle, sondern darüber hin-
aus auch noch ein Befestigungselement für die Klemm-
feder und vorzugsweise auch ein Anschlagelement für
den Klemmschenkel der Klemmfeder ausgebildet. Durch
die Ausbildung eines entsprechenden Befestigungsele-
ments ist eine sichere Positionierung und Halterung der
Klemmfeder gewährleistet, wobei hierzu zusätzlich in
dem Gehäuse entsprechende Anlageabschnitte für die
Klemmfeder ausgebildet sein können, so dass die
Klemmfeder durch das Stirnteil und das Gehäuseteil si-
cher und funktionsgerecht gelagert und positioniert ist.
Die Ausbildung eines zusätzlichen Anschlagelements an
dem Stirnteil hat den Vorteil, dass der Klemmschenkel
der Klemmfeder dadurch gegen ein zu starkes Auslen-
ken, welches die Klemmfeder beschädigen oder die Fe-
dereigenschaft beeinträchtigen könnte, geschützt ist.
[0018] Der erfindungsgemäße Halterahmen kann
grundsätzlich einen einstückigen Grundrahmen aufwei-
sen, der von den beiden Seitenteilen und den beiden
Stirnteilen gebildet wird. Ein solcher Grundrahmen ist
dann vorzugsweise als Druckgussteil ausgebildet, bei-
spielsweise als Zink-Druckgussteil oder Aluminium-
Druckgussteil. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Halterahmens sind die beiden
Seitenteile und die beiden Stirnteile jedoch zunächst als
separate Bauteile ausgebildet bzw. hergestellt, bevor die
beiden Seitenteile mit den beiden Stirnteilen fest verbun-
den werden, insbesondere miteinander verschweißt,
verlötet, vernietet oder verprägt werden. Bei einem sol-
chen, aus separaten Bauteilen zusammengesetzten Hal-
terahmen bestehen die einzelnen Bauteile, also die Sei-
tenteile und die Stirnteile, vorzugsweise aus Blech, bei-
spielsweise aus einem Stahlblech oder einem Blech aus
einem Kupferwerkstoff.
[0019] Zur einfachen Vorpositionierung weisen die
Seitenteilen und die Stirnteile an den Verbindungsstellen
vorzugsweise ineinandergreifenden Konturen auf, so
dass die Seitenteile und die Stirnteile zunächst zusam-
mengesetzt bzw. zusammengesteckt werden können,
bevor sie an den Verbindungsstellen durch Verschwei-
ßen, Verlöten, Vernieten oder Verprägen dauerhaft mit-
einander verbunden werden. Die Ausgestaltung von in-
einandergreifenden Konturen hat dabei den zusätzlichen
Vorteil, dass zusätzlich zu einem Kraft- bzw. Stoffschluss
auch ein Formschluss an den Verbindungsstellen er-
zeugt wird.
[0020] Die Ausbildung des Halterahmens aus mehre-
ren separaten Bauteilen hat auch den Vorteil, dass auf
diese Art und Weise einfach verschiedene Halterahmen
hergestellt werden können, die zur Aufnahme von unter-
schiedlichen Anzahlen von Kontakteinsätzen vorgese-

hen sind. Bei einem Halterahmen, der zur Aufnahme von
beispielsweise sechs Kontakteinsätzen vorgesehen ist,
müssen dann im Vergleich zu einem Halterahmen, der
zur Aufnahme von vier Kontakteinsätzen vorgesehen ist,
nur andere, entsprechend längere Seitenteile verwendet
werden, während für beide Halterahmen dieselben Stirn-
seiten verwendet werden können. Die einzelnen Seiten-
teile können dabei vorzugsweise aus einem endlosen
Stanzband hergestellt werden, dass je nach Baugröße
des herzustellenden Halterahmens unterschiedlich lang
abgestanzt wird.
[0021] Eingangs ist ausgeführt worden, dass die La-
schen an den Seitenteilen jeweils ein Rastmittel aufwei-
sen. Bei den Rastmitteln kann es sich beispielsweise um
Aussparungen oder Rastfenster in den Laschen han-
deln. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung sind als
Rastmittel jeweils zwei Halteelemente am in Einführrich-
tung E eines Kontakteinsatzes oberen Bereich der La-
schen ausgebildet, wobei sich die Halteelemente senk-
recht zur Einführrichtung E in entgegengesetzte Rich-
tung vom oberen Bereich der Lasche nach außen erstre-
cken. Die Laschen sind dabei derart an den Seitenteilen
angeordnet, dass jeweils eine Lasche zumindest mit ih-
rem oberen Bereich zwischen zwei Rastvorsprüngen an-
geordnet ist, so dass die Halteelemente die Rastvor-
sprünge der Kontakteinsätze zumindest teilweise über-
greifen, wenn die Kontakteinsätze in den Halterahmen
eingesetzt sind.
[0022] Ein solcher Halterahmen unterscheidet sich
dann auch dadurch von den aus dem Stand der Technik
bekannten Halterahmen, dass als Rastmittel jeweils zwei
Halteelemente an den einzelnen Laschen ausgebildet
sind, wobei die beiden Halteelemente mit zwei Rastvor-
sprüngen der Kontakteinsätze zusammenwirken. Im Un-
terschied dazu weisen im Stand der Technik die einzel-
nen Laschen nur ein Rastmittel auf, so dass jede Lasche
auch nur mit einem Rastvorsprung eines Kontakteinsat-
zes zusammenwirkt, unabhängig davon, ob das Rast-
mittel als Rastfenster oder als Rastnase ausgebildet ist.
Die beiden Rastvorsprünge, die von den beiden Haltee-
lementen einer Lasche zumindest teilweise übergriffen
werden, können entweder an zwei Kontakteinsätzen, die
nebeneinander im Halterahmen angeordnet sind, oder
an einem Kontakteinsatz, der dann eine doppelte Breite
aufweist, ausgebildet sein.
[0023] Ist ein Kontakteinsatz in den Halterahmen ein-
gesetzt, so wird ein an seiner Stirnseite ausgebildeter
Rastvorsprung zumindest von einem Halteelement einer
Lasche übergriffen. Befindet sich der Kontakteinsatz zwi-
schen zwei Laschen, so wird dessen Rastvorsprung von
jeweils einem Halteelement der beiden Laschen, also
von insgesamt zwei Halteelementen übergriffen. Die Hal-
teelemente weisen dabei vorzugsweise eine Länge
senkrecht zur Einführrichtung E der Kontakteinsätze auf,
die nur etwas geringer als die korrespondierende Erstre-
ckung eines Rastvorsprungs eines Kontakteinsatzes ist,
so dass zwischen zwei Halteelementen zweier benach-
barter Laschen, die gemeinsam einen Rastvorsprung
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übergreifen, nur ein geringer Freiraum verbleibt.
[0024] Um das Einstecken der Kontakteinsätze in den
Halterahmen zu erleichtern, sind die Halteelemente der
Laschen vorzugsweise so ausgebildet oder angeordnet,
dass sie eine Einführschräge für einen Rastvorsprung
eines Kontakteinsatzes bilden. Eine solche Einführ-
schräge kann beispielsweise dadurch realisiert sein,
dass die Halteelemente unter einem geringen Winkel zur
Einführrichtung E bzw. zur Längserstreckung der La-
schen am oberen Bereich der Laschen angeordnet sind.
Die Halteelemente sind somit gegenüber der Einführrich-
tung E etwas geneigt.
[0025] Eingangs ist ausgeführt worden, dass an den
beiden Seitenteilen des Halterahmens jeweils mindes-
tens eine elastische Lasche vorgesehen ist. Vorzugswei-
se sind an beiden Seitenteilen mehr als eine Lasche,
beispielsweise zwei, drei, vier, fünf oder auch mehr La-
schen vorgesehen. Bevorzugt ist die mindestens eine
Lasche einstückig mit dem jeweiligen Seitenteil ausge-
bildet, so dass eine Befestigung der Laschen an den Sei-
tenteilen nicht erforderlich ist, wodurch ein entsprechen-
der Arbeitsschritt entfallen kann. Die Laschen sind dann
vorzugsweise an der oberen Kante der Seitenteile ange-
formt. Das jeweilige Seitenteil und die daran angeformten
Laschen sind dann im Wesentlichen flächig ausgebildet,
was aufgrund des in der Regel begrenzten Einbauraums
für einen Halterahmen in einem Gehäuseteil eines Steck-
verbinders vorteilhaft ist.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sind
an den Laschen zwei Schultern ausgebildet, die sich je-
weils mit einem Abstand unterhalb eines Halteelements
befinden. Der Abstand zwischen einer Schulter und dem
gegenüberliegenden Halteelement ist dabei so gewählt,
dass der Rastvorsprung eines in den Halterahmen ein-
gesetzten Kontakteinsatzes auf der Schulter aufliegt und
dabei gleichzeitig von dem Halteelement teilweise über-
griffen wird. Dadurch, dass an den Laschen Schultern
ausgebildet sind, die zur Auflage für die Rastvorsprünge
der Kontakteinsätze dienen, kann die Erstreckung der
Laschen relativ groß gewählt werden. Beim Einstecken
eines Kontakteinsatzes zwischen zwei einander gegen-
überliegende Laschen federnd dann die Laschen ohne
größeren Kraftaufwand etwas auseinander, so dass der
Kontakteinsatz mit seinen beiden Rastvorsprüngen zwi-
schen den Halteelementen der Lasche vorbeigleiten
kann.
[0027] Unabhängig davon, ob bei dem Halterahmen
die Laschen als separate Bauteile oder einstückig mit
den Seitenteilen ausgebildet sind, weisen die Laschen
des einen Seitenteils in ihrem oberen Bereich vorzugs-
weise eine andere Breite als die Laschen des anderen
Seitenteils auf. Die Ausbildung von, zumindest im oberen
Bereich, unterschiedlich breiten Laschen an den beiden
einander gegenüberliegenden Seitenteilen führt dazu,
dass auch der Abstand zwischen zwei benachbarten La-
schen im oberen Bereich an den beiden Seitenteilen un-
terschiedlich groß ist. Dadurch kann eine Kodierung für
die einzelnen Steckplätze geschaffen werden, die ein

Einsetzen der Kontakteinsätze nur in genau einer Aus-
richtung ermöglicht, wenn die an den Kontakteinsätzen
vorgesehenen Rastvorsprünge an den beiden Stirnsei-
ten ebenfalls eine unterschiedliche Breite haben.
[0028] Im Einzelnen gibt es mehrere Möglichkeiten,
den erfindungsgemäßen Halterahmen auszugestalten
und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen sowohl auf die
nachgeordneten Patentansprüche, als auch auf die
nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeich-
nung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines ersten
Ausführungsbeispiels eines Halterahmens,

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung des Halterahmens
gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines zweiten
Ausführungsbeispiels eines Halterahmens, mit
drei eingesetzten Kontakteinsätzen,

Fig. 4 ein Stirnteil des Halterahmens gemäß Fig. 1
oder Fig. 3, schräg von der Seite,

Fig. 5 das Stirnteil des Halterahmens gemäß Fig. 4
mit einem Gehäuse, einmal mit geschlossener
Klemmstelle und einmal mit geöffneter Klemm-
stelle,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines dritten
Ausführungsbeispiels eines Halterahmens.
und

Fig. 7 den Halterahmen gemäß Fig. 6, mit einem Sei-
tenteil mit abgenommenem Gehäuse.

[0029] Die Figuren 1 und 6 zeigen zwei verschiedene
Ausführungsvarianten eines erfindungsgemäßen Hal-
terahmens 1, jeweils in perspektivischer Darstellung,
schräg von oben, wobei als "oben" die Seite des Hal-
terahmens 1 bezeichnet wird, von der ein Kontakteinsatz
2 in Einsteckrichtung E in den Halterahmen 1 eingesteckt
wird. Während die Halterahmen 1 gemäß den Fig. 1 und
6 zur Aufnahme von jeweils zwei Kontakteinsätzen vor-
gesehen sind, ist in Figur 3 eine Variante des Halterah-
mens 1 gemäß Fig. 1 dargestellt, in den drei Kontaktein-
sätze 2 eingesteckt sind.
[0030] Der Halterahmen 1 weist bei allen Ausführungs-
beispielen eine rechteckige Grundform auf und besteht
aus zwei einander gegenüberliegenden Seitenteilen 3,
3’ und zwei ebenfalls einander gegenüberliegenden
Stirnteilen 4, 4’, wobei die beiden Stirnteile 4, 4’ senkrecht
zu den Seitenteilen 3, 3’ angeordnet sind. Die beiden
Seitenteile 3, 3’ weisen bei dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß den Figuren 1 und 2 jeweils nur eine elastische La-
sche 5, 5’ auf, die einstückig mit den Seitenteilen 3, 3’
ausgebildet und einander gegenüberliegend angeordnet
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sind. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 3
sind zwei Laschen 5, 5’ pro Seitenteil 3, 3’ vorgesehen,
wobei auch hier die Laschen 5, 5’ einstückig mit den Sei-
tenteilen 3, 3’ ausgebildet und einander paarweise ge-
genüberliegend angeordnet sind.
[0031] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figu-
ren 6 und 7 werden an dem nur dargestellten Grundrah-
men jeweils zwei separate Laschen paarweise einander
gegenüberliegend als separate Bauteile an den beiden
Seitenteilen 3, 3’ befestigt. Die Laschen können dabei
so ausgebildet sein, wie die in der DE 10 2015 103 563
dargestellten und beschriebenen Laschen. Die Befesti-
gung kann der Laschen an den Seitenteilen 3, 3’ dabei
durch Nieten oder Verrasten erfolgen.
[0032] Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Halterah-
men 1 unterscheiden sich darüber hinaus dadurch von
dem in den Fig. 6 und 7 dargestellten Halterahmen 1,
dass bei den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 1
bis 3 die Seitenteile 3, 3’ und die Stirnteile 4, 4’ jeweils
aus Blech, insbesondere aus Stahlblech bestehen und
als separate Bauteile ausgebildet sind, während bei dem
Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 6 und 7 die Seiten-
teile 3, 3’ und die Stirnteile 4, 4’ einen einstückigen
Grundrahmen bilden und im Druckgussverfahren als
Zink-Druckgussteil oder als Aluminium-Druckgussteil
hergestellt sind.
[0033] Der in den Figuren dargestellte Halterahmen
weist an seinen beiden Stirnteilen, 4, 4’ jeweils einen PE-
Anschluss auf, wobei der PE-Anschluss jeweils von einer
schraubenlosen Anschlusseinrichtung 7 und einem An-
schlusskontakt 8, 9 gebildet wird. Der eine Anschluss-
kontakt 8 ist dabei als Kontaktstift ausgebildet, während
der andere Anschlusskontakt 9 als Kontaktbuchse aus-
gebildet ist. In den in den Figuren dargestellten bevor-
zugten Ausführungsbeispielen ist die schraubenlose An-
schlusseinrichtung 7 als Federkraftklemmanschluss
ausgebildet, der eine Klemmfeder 10 und ein Kontakt-
stück 11 aufweist. Die etwa V-förmige oder U-förmige
Klemmfeder 10 weist einen Klemmschenkel 12 und ei-
nen Halteschenkel 13 auf, wobei der Klemmschenkel 12
zusammen mit dem Kontaktstück 11 eine Klemmstelle
für einen anzuschließenden Schutzleiter bildet. Im ange-
schlossenen Zustand wird das abisolierte Ende des
Schutzleiters von dem Ende des Klemmschenkels 12 ge-
gen das Kontaktstück 11 gedrückt, das elektrisch leitend
mit einem Anschlusskontakt 8, 9 verbunden ist.
[0034] Der erfindungsgemäße Halterahmen 1 weist
neben den beiden Seitenteilen 3, 3’ und den beiden Stirn-
teilen 4, 4’ noch zwei Gehäuseteile 14 auf, die jeweils an
einem Stirnteil 4, 4’ angeordnet sind. Die Befestigung der
Gehäuseteile 14 an den Stirnteilen 4, 4’ erfolgt dabei ins-
besondere durch entsprechende Rastelemente, so dass
die Gehäuseteile 14 einfach und werkzeuglos an den
Stirnteilen 4, 4’ befestigt werden können. Die Gehäuse-
teile 14 weisen jeweils eine Leitereinführungsöffnung 15
zum Einführen des anzuschließenden Schutzleiters und
eine Betätigungsöffnung 16 zum Öffnen der Klemmstelle
auf. In der Betätigungsöffnung 16 ist dabei ein Betäti-

gungselement 17 derart verschiebbar angeordnet, dass
er aus einer ersten Position (Fig. 5a), in der die Klemm-
stelle geschlossen ist, in eine zweite Position (Fig. 5b),
in der die Klemmstelle geöffnet ist, verschiebbar ist. In
der zweiten Position des als Drücker ausgebildeten Be-
tätigungselements 17 wird der Klemmschenkel 12 der
Klemmfeder 10 durch das im Inneren des Gehäuseteils
14 angeordnete freie Ende ausgelenkt, so dass das freie
Ende des Klemmschenkels 12 beabstandet vom Kon-
taktstück 11 angeordnet ist. In der Schnittdarstellung ge-
mäß Fig. 5a ist die zuvor genannte erste Position des
Betätigungselements 17 bzw. des Klemmschenkels 12
und in der Fig. 5b die zweite Position dargestellt. Das
Verschieben des Betätigungselements 17 aus seiner
ersten Position in die zweite Position kann beispielsweise
mit Hilfe der Spitze eines Schraubendrehers erfolgen.
[0035] Aus der separaten Darstellung eines Stirnteils
4 in Fig. 4 ist ersichtlich, dass bei dem dort aus Blech
hergestellten Stirnteil 4 das Kontaktstück 11 einstückig
mit dem Stirnteil 4 ausgebildet ist. Das Kontaktstück 11
ist dabei zunächst an drei Seiten freigestanzt und dann
von der Grundfläche des Stirnteils 4 im wesentlichen um
90° abgebogen. Neben dem Kontaktstück 11 weist das
Stirnteil 4 noch zwei laschenförmige Befestigungsele-
mente 18 zur Halterung und Fixierung der Klemmfeder
10 und ein Anschlagelement 19 für den Klemmschenkel
12 der Klemmfeder 10 auf. Auch die beiden Befesti-
gungselemente 18 und das Anschlagelement 19 sind da-
bei durch Freistanzen und Abbiegen aus der Grundfläche
des Stirnteils 4 hergestellt. Dadurch ist insgesamt auf
einfache Art und Weise eine sichere Positionierung und
Halterung der Klemmfeder 10 am Stirnteil 4 gewährleis-
tet, wobei die Klemmfeder 10 zusätzlich durch im Ge-
häuseteil 14 ausgebildete Anlageflächen in ihrer Position
gehalten werden kann.
[0036] Fig. 2 zeigt, dass bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Halterahmen 1 aus einzelnen Bautei-
len besteht, nämlich insbesondere aus den beiden Sei-
tenteilen 3, 3’ und den beiden Stirnteilen 4, 4’, die mit-
einander fest verbunden werden. Zur einfachen Vorpo-
sitionierung weisen die Seitenteile 3, 3’ und die Stirnteile
4, 4’ an den Verbindungsstellen ineinandergreifende
Konturen 20, 21 auf. Dadurch können die Seitenteile 3,
3’ und die Stirnteile 4, 4’ zunächst ineinandergesteckt
werden, bevor sie dann beispielsweise durch Verschwei-
ßen, Verlöten oder Verprägen fest miteinander verbun-
den werden.
[0037] Die beiden Stirnteile 4, 4’ weisen jeweils einen
Flanschabschnitt 22, 22’ auf, der jeweils mit einem me-
tallischen Anschlusskontakt 8, 9 verbunden ist. Außer-
dem sind in den Flanschabschnitten 22, 22’ Löcher aus-
gebildet, die zur Aufnahme von Schrauben dienen, mit
denen der Halterahmen 1 in einem Steckergehäuse ein-
geschraubt werden kann. Die Flanschabschnitte 22, 22’
dienen zusätzlich zur Aufnahme der Gehäuseteile 14,
die oberhalb der Flanschabschnitte 22, 22’ an den Stirn-
teilen 4. 4’ befestigt sind.
[0038] Damit die in den Halterahmen 1 eingesetzten
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Kontakteinsätze 2 in dem Halterahmen 1 fixiert werden
können, weisen die Kontakteinsätze 2 an ihren einander
gegenüberliegenden Stirnseiten jeweils einen Rastvor-
sprung 6 auf. Außerdem weisen die Laschen 5, 5’ jeweils
zwei Halteelemente 23 am oberen Bereich 24 der La-
schen 5, 5’ auf. Die beiden Halteelemente 23 einer La-
sche 5, 5’ erstrecken sich dabei senkrecht zur Einführ-
richtung E eines Kontakteinsatzes 2 in entgegengesetzte
Richtungen vom oberen Bereich 24 der Lasche 5, 5’ nach
außen, so dass im eingesetzten Zustand der Kontaktein-
sätze 2 deren Rastvorsprünge 6 teilweise von den Hal-
teelementen 23 übergriffen werden. Aus Fig. 3 ist dabei
ersichtlich, dass die Laschen 5, 5’ derart an den Seiten-
teilen 3, 3’ angeordnet sind, dass jeweils eine Lasche 5,
5’ mit ihrem oberen Bereich 24 zwischen zwei Rastvor-
sprüngen 6 zweier Kontakteinsätze 2 angeordnet ist. Die
Laschen 5, 5’ befinden sich mit ihrer Mittelachse somit
zwischen zwei in den Halterahmen 1 eingesetzten Kon-
takteinsätzen 2.
[0039] Der in Fig. 1 dargestellte Halterahmen 1 ist zur
Aufnahme von zwei Kontakteinsätzen 2 vorgesehen, wo-
bei jeder Kontakteinsatz 2 an beiden Stirnseiten jeweils
einen Rastvorsprung 6 aufweist. Daneben besteht auch
die Möglichkeit, in dem Halterahmen 1 einen Kontaktein-
satz mit doppelter Breite einzusetzen, der dann an seinen
beiden Stirnseiten jeweils zwei Rastvorsprünge aufweist.
Der in Fig. 3 dargestellte Halterahmen 1 ist dagegen zur
Aufnahme von drei Kontakteinsätzen 2 "einfacher" Breite
vorgesehen. Selbstverständlich kann der erfindungsge-
mäße Halterahmen auch eine solche Länge aufweisen,
dass er zur Aufnahme einer anderen Anzahl an Kontak-
teinsätzen geeignet ist, beispielsweise vier, fünf, sechs
oder mehr Kontakteinsätze 2 aufnehmen kann.
[0040] Um das Einstecken eines Kontakteinsatzes 2
in den Halterahmen 1 zu erleichtern, sind die Halteele-
mente 23 so an den Laschen 5, 5’ angeordnet, dass sie
eine Einführschräge für einen Rastvorsprung 6 eines
Kontakteinsatzes 2 bilden. Hierzu sind die Halteelemen-
te 23 derart von den Laschen 5, 5’ abgebogen, dass die
Halteelemente 23 etwas geneigt zur Einführrichtung E
verlaufen. Ein Kontakteinsatz 2 kann dadurch einfach
zwischen zwei aneinander gegenüberliegenden La-
schen 5, 5’ eingesteckt werden, wobei die Laschen 5, 5’
etwas nach außen ausgelenkt werden, wenn die Rast-
vorsprünge 6 an den Halteelementen 23 entlanggleiten.
[0041] Bei dem Ausführungsbeispiel des Halterah-
mens gemäß den Fig. 1 bis 3 sind die Laschen 5, 5’ ein-
stückig mit den Seitenteilen 3, 3’ ausgebildet. Hierzu sind
die Laschen 5, 5’ an der oberen Kante 25 der Seiten 3,
3’ angeformt, wobei sich die Laschen 5, 5’ von der oberen
Kante 25 entgegensetzt zur Einsteckrichtung E erstre-
cken. Damit die Kontakteinsätze 2 beim Einstecken in
den Halterahmen 1 eine definierte Endposition haben,
sind an den Laschen 5, 5’ jeweils zwei Schultern 26 aus-
gebildet, die sich jeweils etwas unterhalb eines Haltee-
lements 23 befinden. Der freie Abstand zwischen den
Schultern 26 und den Halteelementen 23 ist dabei an die
entsprechende Höhe der Rastvorsprünge 6 der Kontak-

teinsätze 2 angepasst. Im eingesetzten Zustand der Kon-
takteinsätze 2 liegen die Rastvorsprünge 6 auf den
Schultern 26 der Laschen 5, 5’ auf und werden gleich-
zeitig von den Halteelementen 23 teilweise übergriffen.
[0042] Aus den Explosionsdarstellungen gemäß den
Fig. 2 ist darüber hinaus ersichtlich, dass die beiden Stirn-
teile 4, 4’ des Halterahmens 1 gleich ausgebildet sind.
Hierdurch vereinfacht sich die Herstellung des Halterah-
mens 1. Die beiden einander gegenüberliegenden Sei-
tenteile 3, 3’ unterscheiden sich dagegen dadurch, dass
die Lasche 5 des einen Seitenteils 3 in ihrem oberen
Bereich 24 breiter ist als die Lasche 5’ des anderen Sei-
tenteils 3’. Dies führt dazu, dass der Abstand zwischen
der Lasche 5 des einen Seitenteils 3 und den beiden
Stirnteilen 4, 4’ geringer ist als der Abstand der Lasche
5’ des anderen Seitenteils 3’ zu den Stirnteilen 4, 4’. Hier-
durch kann eine Kodierung für die einzelnen Steckplätze
erreicht werden, so dass ein Einsetzen der Kontaktein-
sätze 2 nur in genau einer Ausrichtung möglich ist, wenn
die an den Kontakteinsätzen 2 vorgesehenen Rastvor-
sprünge 6 an den beiden Stirnseiten ebenfalls unter-
schiedlich breit ausgebildet sind.
[0043] Um die federelastischen Eigenschaften der La-
schen 5, 5’ zu verbessern, sind in den einzelnen Laschen
5, 5’ Ausnehmungen 27 ausgestanzt. Dadurch können
die Seitenteile 3, 3’ einerseits und die Laschen 5, 5’ an-
dererseits auch dann eine unterschiedliche Elastizität
aufweisen, wenn die Laschen 5, 5’ und die Seitenteile 3,
3’ einstückig miteinander ausgebildet sind oder die se-
paraten Laschen 5, 5’ aus demselben Material wie die
Seitenteile 3, 3’ bestehen.

Patentansprüche

1. Halterahmen (1) für einen Steckverbinder zur Auf-
nahme mehrerer Kontakteinsätze (2), mit zwei ein-
ander gegenüberliegenden Seitenteilen (3, 3’) und
zwei ebenfalls einander gegenüberliegenden Stirn-
teilen (4, 4’), wobei die beiden Stirnteile (4, 4’) senk-
recht zu den Seitenteilen (3, 3’) angeordnet sind, wo-
bei an den beiden Seitenteilen (3, 3’) jeweils min-
destens eine elastische Lasche (5, 5’) vorgesehen
ist und die Laschen (5, 5’) jeweils ein Rastmittel zur
Fixierung eines Rastvorsprungs (6) eines in den Hal-
terahmen (1) eingesetzten Kontakteinsatzes (2) auf-
weisen, und
wobei mindestens ein Stirnteil (4, 4’) zumindest teil-
weise aus einem elektrisch leitenden Material be-
steht und einen PE-Anschluss aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der PE-Anschluss eine schraubenlose An-
schlusseinrichtung (7) und einen metallischen An-
schlusskontakt (8, 9) aufweist, der mit der Anschlus-
seinrichtung (7) elektrisch leitend verbunden ist.

2. Halterahmen (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die schraubenlose Anschluss-
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einrichtung (7) als Federkraftklemmanschluss aus-
gebildet ist, der eine Klemmfeder (10) und ein Kon-
taktstück (11) aufweist, dass die Klemmfeder (10)
einem Klemmschenkel (12) und einem Halteschen-
kel (13) aufweist, wobei der Klemmschenkel (12) mit
dem Kontaktstück (11) eine Klemmstelle für einen
anzuschließenden Schutzleiter bilden, und dass das
Kontaktstück (11) elektrisch leitend mit dem An-
schlusskontakt (8, 9) verbunden ist.

3. Halterahmen (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stirnteil (4, 4’) und das
Kontaktstück (11) einstückig ausgebildet sind.

4. Halterahmen (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass an zumindest dem Stirnteil
(4, 4’), das einen PE-Anschluss aufweist, eine Ge-
häuseteil (14) angeordnet ist, wobei das Gehäuseteil
(14) aus einem isolierenden Material besteht und ei-
ne Leitereinführungsöffnung (15) zum Einführen des
anzuschließenden Schutzleiters und eine Betäti-
gungsöffnung (16) zum Öffnen der Klemmstelle auf-
weist.

5. Halterahmen (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Betätigungselement (17) in
der Betätigungsöffnung (16) angeordnet ist, dass
das Betätigungselement (17) aus einer ersten Posi-
tion, in der die Klemmstelle geschlossen ist, in eine
zweite Position, in der die Klemmstelle geöffnet ist,
verbringbar ist, wobei der Klemmschenkel (12) der
Klemmfeder (10) in der zweiten Position des Betäti-
gungselements (17) durch das Betätigungselement
(17) entgegen seiner Federkraft ausgelenkt ist.

6. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest das
Stirnteil (4, 4’), das einen PE-Anschluss aufweist,
aus Blech, insbesondere aus einem Stahlblech oder
einem Blech aus einem Kupferwerkstoff bestehen,
und dass das Kontaktstück (11) aus dem Stirnteil (4,
4’) freigestanzt und abgebogen ist.

7. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest das
Stirnteil (4, 4’), das einen PE-Anschluss aufweist,
als Druckgussteil ausgebildet ist, insbesondere als
Zink-Druckgussteil oder Aluminium-Druckgussteil,
und dass das Kontaktstück (11) an dem Stirnteil (4,
4’) im Druckgussprozess angeformt ist.

8. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Stirnteil (4,
4’), das einen PE-Anschluss aufweist, ein Befesti-
gungselement (18) für die Klemmfeder (10) und/oder
ein Anschlagelement (19) für den Klemmschenkel
(12) der Klemmfeder (10) ausgebildet ist bzw. sind.

9. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenteile (3,
3’) und die Stirnteile (4, 4’) als separate Bauteile aus-
gebildet sind, wobei die beiden Seitenteile (3, 3’) mit
den beiden Stirnteilen (4, 4’) fest verbunden sind,
insbesondere miteinander verschweißt, verlötet,
vernietet oder verprägt sind.

10. Halterahmen (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seitenteile (3, 3’) und die
Stirnteile (4, 4) an den Verbindungsstellen ineinan-
dergreifende Konturen (20, 21) aufweisen.

11. Halterahmen (1) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Stirnteile (4, 4’)
gleich ausgebildet sind.

12. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens an
dem Stirnteil (4, 4’), das einen PE-Anschluss auf-
weist, ein Flanschabschnitt (22, 22’) angeordnet ist,
der mit dem metallischen Anschlusskontakt (8, 9)
elektrisch leitend verbunden ist.

13. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass als Rastmittel
jeweils zwei Halteelemente (23) am in Einführrich-
tung E eines Kontakteinsatzes (2) oberen Bereich
(24) der Laschen (5, 5’) ausgebildet sind, dass sich
die Halteelemente (23) einer Lasche (5, 5’) senk-
recht zur Einführrichtung E in entgegengesetzte
Richtung vom oberen Bereich (24) der Lasche (5,
5’) nach außen erstrecken, und dass die Laschen
(5, 5’) derart an den Seitenteilen (3, 3’) angeordnet
sind, dass jeweils eine Lasche (5, 5’) zumindest mit
ihrem oberen Bereich (24) zwischen zwei Rastvor-
sprüngen (6) angeordnet ist, so dass die Halteele-
mente (23) die Rastvorsprünge (6) in den Halterah-
men (1) eingesetzter Kontakteinsätze (2) zumindest
teilweise übergreifen.

14. Halterahmen (1) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Laschen (5, 5’) einstückig
mit den Seitenteilen (3, 3’) ausgebildet sind.

15. Halterahmen (1) nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass an den Laschen (5,
5’) zwei Schultern (26) ausgebildet sind, die sich je-
weils unterhalb eines Halteelements (23) befinden,
so dass der Rastvorsprung (6) eines in den Halterah-
men (1) eingesetzten Kontakteinsatzes (2) auf einer
Schulter (26) aufliegt.

16. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Laschen (5) des
einen Seitenteils (3) in ihrem oberen Bereich (24) eine
andere Breite als die Laschen (5’) des anderen Sei-
tenteils (3’) in ihrem oberen Bereich (24) aufweisen.
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